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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
tex-color TC6319 insekten-ex

UFI: E7F2-1SWS-V28Q-57T0
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Biozid-Produkt
Lésemittelhaltiges Holzschutzmittel
Verwendung nur in Industrieanlagen und zu gewerblichen Zwecken.

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine, Verwendung gemaf Bestimmung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Meffert AG Farbwerke
Werk Erfurt
Stralle: Heckerstieg 4
Ort: D-99085 Erfurt
Telefon: +49 361 59073-0 Telefax: +49 361 59073-40
E-Mail: info@tex-color.de
Ansprechpartner: Abteilung Regulatory Affairs Telefon: +49 671 870-310
E-Mail: SDB@meffert.com
Internet: www.tex-color.de
1.4. Notrufnummer: 00 800 63333782 Mo-Fr 7.30 - 20.00 Uhr, Sa 9.00 - 20.00 Uhr

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Kohlenwasserstoffe, C11-12, Isoalkane, <2% Aromaten
Kohlenwasserstoffe, C11-C13, Isoalkane, <2% Aromaten

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Piktogramme:

Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
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P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P391 Verschittete Mengen aufnehmen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behalter gemaR den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften einer

Abfallsammelstelle zuflihren.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUHO066
EUH208

Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
Enthalt Permethrin (ISO). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3. Sonstige Gefahren

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemafl

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der

delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche
Eigenschaften aufweisen.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der

delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche
Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Relevante Bestandteile

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-N.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Kohlenwasserstoffe, C11-12, Isoalkane, <2% Aromaten 25- <50 %
918-167-1 | [01-2119472146-39
Flam. Lig. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 4; H226 H304 H413 EUH066

246538-78-3  |Kohlenwasserstoffe, C11-C13, Isoalkane, <2% Aromaten 25- <50 %
920-901-0 | [01-2119456810-40
Asp. Tox. 1; H304 EUH066

52645-53-1 Permethrin (ISO) <0,25 %
258-067-9 [613-058-00-2 |
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H332 H302 H317
H400 H410

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
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Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname

Anteil

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

918-167-1 |Kohlenwasserstoffe, C11-12, Isoalkane, <2% Aromaten

25- <50 %

dermal: LD50 = >3200 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg

246538-78-3 |920-901-0 |Koh|enwasserstoffe, C11-C13, Isoalkane, <2% Aromaten

25- <50 %

inhalativ: LC50 = >5000 mg/l (Dampfe); dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = >5000
mg/kg

52645-53-1 258-067-9 | Permethrin (ISO)

<0,25 %

inhalativ: ATE = 11 mg/I (Dampfe); inhalativ: LC50 = >0,599 mg/I (Staube oder Nebel); dermal:
LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = 1479 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=1000
Aquatic Chronic 1; H410: M=1000

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Kontaminierte Kleidung ausziehen. In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat
einholen. Bei allergischen Erscheinungen, insbesondere im Atembereich, sofort einen Arzt hinzuziehen. Bei
Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen
Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten. Bei Einatmen von Spriihnebeln einen Arzt konsultieren
und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Fir Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Bei Berlhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Beschmutzte, getrankte Kleidung
sofort ausziehen. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spiilen, dann sofort
Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Sofort Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei
auftretenden Krampfen etwas Gber den Mund verabreichen. Kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort Arzt
hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzoégert auftretende Symptome und Wirkungen
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
Aliphatische Kohlenwasserstoffe wirken It. Literaturangaben schwach reizend auf Haut und Schleimhaute,
hautentfettend, narkotisch.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel

alkoholbestandiger Schaum., Kohlendioxid (CO2), Léschpulver, Wassernebel, Sand
Ungeeignete Loschmittel

Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlendioxid (CO2), Kohlendioxid (CO2).

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Im Brandfall kdnnen entstehen: Gase/Dampfe, giftig. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Zum Schutz von Personen und zur

Revisions-Nr.: 10,2 - Ersetzt die Version: 10,1 D -de Druckdatum: 10.03.2025
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Kuhlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.

Zusatzliche Hinweise
Eine Notklhlung ist fir den Fall eines Umgebungsbrandes vorzusehen. Léschwasser nicht in Kanale und

Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Fir ausreichende Luftung sorgen. Alle Ziindquellen entfernen. Bei Einwirkungen von Dampfen, Stduben und
Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden. Siehe Schutzmaflnahmen und Punkt 7 und 8.
Nicht fiir Notfélle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen.
Einsatzkrafte
Persoénliche Schutzausristung verwenden. Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und
Chemikalienschutzanzug tragen.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser,

Boden oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fir Riickhaltung
Mechanisch aufnehmen. Kanalisation abdecken.

Fiir Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

Weitere Angaben
Den betroffenen Bereich beliiften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Abschnitt 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung
Personliche Schutzausrustung: siehe Abschnitt 8
Abschnitt 10: Stabilitat und Reaktivitat

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Fir ausreichende Beliiftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Bei Berlihrung mit den Augen oder der Haut sofort griindlich mit
Wasser abspllen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Die Dampfe des Produktes sind schwerer als Luft und kénnen
sich am Boden, in Gruben, Kanélen und Kellern in hdherer Konzentration sammeln. Dampfe kénnen mit Luft
ein explosives Gemisch bilden.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz
Fir ausreichende Beliiftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Kontakt mit Augen
und Haut ist zu vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Weitere Angaben zur Handhabung
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. Benutzen Sie fiir Chemikalien keine Gefalle, die
Ublicherweise flr die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriaglichkeiten
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Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter

Nur im Originalbehalter an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren.
Nur Behalter verwenden, die speziell fir das Produkt zugelassen sind.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen.

Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Biozid-Produkt
Lésemittelhaltiges Holzschutzmittel

GISCODE/Produkt-Code:

HSL10

10 (Brennbare Flussigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr.

Bezeichnung

ppm

mg/m?

F/m?

Spitzenbe-
grenzungsfaktor

Hinweis

Art

Kohlenwasserstoffgemische,
Fraktionen (RCP-Gruppe): C9-C14
Aliphaten

300

2(11)

TRGS 900

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Technische MalRnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz
personlicher Schutzausriistungen. Vorgeschriebene personliche Schutzausriistung verwenden. Wenn eine
lokale Absaugung nicht méglich oder unzureichend ist, sollte nach Méglichkeit eine gute Bellftung des
Arbeitsbereiches sichergestellt werden.

Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz

BG-Regel 192 "Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz" beachten.

Gestellbrille mit Seitenschutz

Handschutz
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und
-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Bei Abnutzung ersetzen!
Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe flr spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren. Hinweise des Herstellers beachten.

Geeignetes Material:NBR (Nitrilkautschuk), Butylkautschuk, Butylkautschuk. DIN EN 374

Maoglichst Baumwollunterziehhandschuhe tragen. Mit fetthaltiger Salbe eincremen.

Durchbruchszeit:: >480 min.

Dicke des Handschuhmaterials: >0,5 mm

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen.

Korperschutz
Chemikalienbestandige Sicherheitsschuhe- DIN EN ISO 20345, Langarmelige Arbeitschutzkleidung tragen.
DIN EN ISO 13688:2013

Atemschutz

BG-Regel 190 "Benutzung von Atemschutzgeraten" beachten. Bei unzureichender Bellftung Atemschutz
tragen. Bei Spritzverarbeitung: Filtergerat (Vollmaske oder Mundstiickgarnitur) mit Filter: A2/P2

Die AtemschutZfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel)

anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationstiberschreitung muss

Isoliergerat benutzt werden! DIN EN 137
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Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden. Schachte und Kanale sind
gegen das Eindringen des Produktes zu schitzen. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:
Farbe:
Geruch:

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:
Entziindbarkeit:
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Flammpunkt:
Zindtemperatur:
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert:
Kinematische Viskositat:
(bei 20 °C)
Wasserldslichkeit:
Lésungsgeschwindigkeit:
Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck:
(bei 20 °C)
Dichte (bei 20 °C):
Partikeleigenschaften:
9.2. Sonstige Angaben

Flussig
farblos

Kohlenwasserstoffe, aliphatisch

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Weiterbrennbarkeit:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Oxidierende Eigenschaften
Das Produkt ist: Brennbar

Das Produkt ist nicht: Leichtentziindlich.

Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen

Losemitteltrennprifung:
Sublimationstemperatur:
Erweichungspunkt:
Pourpoint:
Dynamische Viskositat:
Auslaufzeit:

(bei 20 °C)
Weitere Angaben
keine

nicht bestimmt
nicht bestimmt

Brennbar
nicht bestimmt
nicht bestimmt

ca. 65°C
nicht bestimmt
nicht relevant

nicht anwendbar- unléslich/ unpolar
nicht bestimmt

unléslich
nicht anwendbar
Fir Gemische nicht anwendbar

nicht bestimmt

0,77 g/cm?
flissig - nicht anwendbar

Keine selbstunterhaltende Verbrennung

nicht bestimmt
nicht bestimmt

<3%

nicht anwendbar
nicht anwendbar
nicht anwendbar
nicht bestimmt

Priifnorm

ASTM D 6450

4 DIN EN ISO 2431

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét
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10.1. Reaktivitat
Bei bestimmungsgemafRer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
10.2. Chemische Stabilitat

Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch
stabil.

10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedinqungen
Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Zersetzungsprodukte im Brandfall: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ATEmix berechnet
ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mgl/l

CAS-Nr. Bezeichnung

Expositionsweg |Dosis |Spezies |Quel|e |Methode

Kohlenwasserstoffe, C11-12, Isoalkane, <2% Aromaten

oral LD50 >5000 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >3200 Kaninchen
mg/kg
246538-78-3 |Kohlenwasserstoffe, C11-C13, Isoalkane, <2% Aromaten
oral LD50 >5000 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >5000 Kaninchen
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 >5000 Ratte
mg/l
52645-53-1 Permethrin (ISO)
oral LD50 1479 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >2000 Ratte
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ (4 h) LC50 >0,599 Ratte
Staub/Nebel mg/I

Reiz- und Atzwirkung

Revisions-Nr.: 10,2 - Ersetzt die Version: 10,1 D -de Druckdatum: 10.03.2025
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Atzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfllt.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfllt.

Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Enthalt Permethrin (ISO). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Keimzellmutagenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Karzinogenitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Bei langerem Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kénnen Kopfschmerzen, Schwindelgefiihl, Ubelkeit etc.
auftreten.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erflllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét
Sehr giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

Revisions-Nr.: 10,2 - Ersetzt die Version: 10,1 D -de Druckdatum: 10.03.2025
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | [h] ] [d] |Spezies |Que|le Methode
Kohlenwasserstoffe, C11-12, Isoalkane, <2% Aromaten
Akute EC50 >1000 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/I (GroRer Wasserfloh)
Crustaceatoxizitat NOEC >100 21 d|Daphnia magna
mg/l (GroRer Wasserfloh)
246538-78-3 |Kohlenwasserstoffe, C11-C13, Isoalkane, <2% Aromaten
Akute Fischtoxizitat LC50 1000 96 h|Oncorhynchus mykiss
mg/I (Regenbogenforelle)
Akute Algentoxizitat ErC50 1000 72 h|Pseudokirchneriella
mg/l subcapitata
Akute EC50 1000 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/I (GroRer Wasserfloh)
Algentoxizitat NOEC 1000 3 d|Pseudokirchneriella
mg/I subcapitata
Crustaceatoxizitat NOEC 1000 21 d|Daphnia magna
mg/| (GroRer Wasserfloh)
52645-53-1 Permethrin (ISO)
Akute Fischtoxizitat LC50 0,0076 96 h|Poecilia reticulata
mg/l (Guppy)
Akute Algentoxizitat ErC50 0,5 mg/l 72 h|Giftig flir Algen.
Akute EC50 0,00017 48 h|Daphnia pulex
Crustaceatoxizitat mg/I (Wasserfloh)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
CAS-Nr. Bezeichnung
Methode [wert [ d [auele
Bewertung
Kohlenwasserstoffe, C11-12, Isoalkane, <2% Aromaten
[31,3% | 28 |
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
52645-53-1 Permethrin (ISO) 5,95
BCF
CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle
52645-53-1 Permethrin (1ISO) 300

12.4. Mobilitat im Boden

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erflllt.
Enthalt: Stoffe - Endokrines Storpotential

12.7. Andere schidliche Wirkungen

Revisions-Nr.: 10,2 - Ersetzt die Version: 10,1
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Es sind keine Daten fir die Mischung verfiigbar.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Entsorgung gemaf Richtlinie 2008/98/EG Uber Abfalle und gefahrliche Abfalle. Wegen einer Abfallentsorgung
den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
080111 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfalle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und
Lackabfalle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150104 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Metall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nur Behalter verwenden, die speziell fir das Produkt zugelassen sind. Vollstéandig entleerte Verpackungen
kénnen einer Verwertung zugefuhrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 3082
14.2. OrdnungsgemaRe UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G. (Permethrin
UN-Versandbezeichnung: (1SQ))
14.3. Transportgefahrenklassen: 9
14.4. Verpackungsqgruppe: 1
Gefahrzettel: 9
Klassifizierungscode: M6
Sondervorschriften: 274 335 375 601
Begrenzte Menge (LQ): 5L
Freigestellte Menge: E1
Beférderungskategorie: 3
Gefahrnummer: 90

Tunnelbeschrankungscode: -
Sonstige einschldgige Angaben zum Landtransport
SV 375 - Kein Gefahrgut in Einzelverpackungen oder zusammengesetzten Verpackungen bis 5L/5kg netto.

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 3082

14.2. OrdnungsgemaRe UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G. (Permethrin
UN-Versandbezeichnung: (180))

14.3. Transportgefahrenklassen: 9

14.4. Verpackungsgruppe: 1

Gefahrzettel: 9

Klassifizierungscode: M6

Sondervorschriften: 274 335 375 601

Begrenzte Menge (LQ): 5L

Freigestellte Menge: E1

Seeschiffstransport (IMDG)

Revisions-Nr.: 10,2 - Ersetzt die Version: 10,1 D -de Druckdatum: 10.03.2025
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14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:
Passenger LQ:

Freigestellte Menge:

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

IATA-Maximale Menge - Passenger:

IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:

IATA-Maximale Menge - Cargo:

14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND:
Gefahrausloser:

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Permethrin (1ISO))

9

1

9

274, 335, 969

5L

E1

F-A, S-F

UN 3082
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Permethrin (1ISO))

9

1]

9

A97 A158 A197

30kg G

Y964

E1
964
450 L
964
450 L

Ja

Permethrin (ISO)

Seite 11 von 13

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 29, Eintrag 40, Eintrag 75

Richtlinie 2010/75/EU Uber
Industrieemissionen:

Richtlinie 2004/42/EG Uber VOC aus
Farben und Lacken:

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie
2012/18/EU:

Nationale Vorschriften
Beschaftigungsbeschrankung:

Technische Anleitung Luft I:

Anteil:
Wassergefahrdungsklasse:
Status:

Biozid Registriernummer:

99,2 % (763,84 g/l)

99,2 % (763,84 g/l)

E1 Gewassergefahrdend

Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG). Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende
Miutter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).

5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >=
0,50 kg/h: Konz. 50 mg/m?

<5%

3 - stark wassergefahrdend

Einstufung von Gemischen geman Anlage 1, Nr. 5 AwSV

DE-0016253-08
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Zusatzliche Hinweise

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaf Verordnung (EU) 2020/878 erstellt.
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige

Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 4,5,6,7,9.

Abkiirzungen und Akronyme
Flam. Lig: Entziindbare Flissigkeiten
Acute Tox: Akute Toxizitat
Asp. Tox: Aspirationsgefahr
Skin Sens: Sensibilisierung der Haut
Aquatic Acute: Akut gewassergefahrdend
Aquatic Chronic: Chronisch gewassergefahrdend
EWG - Europaische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europaische Gemeinschaft; CLP- Regulation on
Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln fiir
Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very
bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC -
Flichtige organische Verbindung WGK - Wassergefahrdungsklasse

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
http://www.gisbau.de http://www.baua.de
https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals

Einstufung von Gemischen
[CLP]

und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Einstufung Einstufungsverfahren

Asp. Tox. 1; H304 Berechnungsverfahren
Aquatic Acute 1; H400 Berechnungsverfahren
Aquatic Chronic 1; H410 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-

H226
H302
H304
H317
H332
H400
H410
H413
EUHO066
EUH208

Weitere Angaben

Séatze (Nummer und Volltext)

Flussigkeit und Dampf entzindbar.

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Kann fir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.
Enthalt Permethrin (ISO). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Unterweisungen Uber Gefahren und SchutzmafRnahmen anhand der Betriebsanweisung nach TRGS

555.

Revisions-Nr.: 10,2 - Ersetzt die Version: 10,1 D -de Druckdatum: 10.03.2025
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Identifizierte Verwendungen

Nr.

Kurztitel

LCS

SuU

PC

PROC

ERC

AC

TF

Spezifikation

1

Beschichtungen und
Farben, Verdiinner,
Farbentferner

PW, C

19

9a

10, 11

10a, 11a

Spriih/Rol/St

LCS: Lebenszyklusstadien

PC: Produktkategorien

ERC: Umweltfreisetzungskategorien
TF: Technische Funktionen

SU: Verwendungssektoren
PROC: Prozesskategorien
AC: Erzeugniskategorien

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)

Revisions-Nr.: 10,2 - Ersetzt die Version: 10,1
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               304
               Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
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             Aquatic Acute 1
             
               400
               Sehr giftig für Wasserorganismen.
            
             
               @
            
          
           
             Aquatic Chronic 1
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               Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
            
             
               @
            
          
        
      
       
         
           
             GHS08
             Gesundheitsgefahr
          
           
             GHS09
             Umwelt
          
           
             DGR
             Gefahr
          
           
             304
             Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
          
           
             410
             Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
          
           
             101
             Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
          
           
             102
             Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
          
           
             260
             Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
          
           
             262
             Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
          
           
             273
             Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
          
           
             301
             310
             BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
          
           
             331
             KEIN Erbrechen herbeiführen.
          
           
             391
             Verschüttete Mengen aufnehmen.
          
           
             405
             Unter Verschluss aufbewahren.
          
           
             501
             Inhalt/Behälter ... zuführen.
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               ...
            
          
           
             066
             Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
          
           
             208
             Enthält .... Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
             
               Permethrin (ISO)
               ...
            
          
           
             Kohlenwasserstoffe, C11-12, Isoalkane, <2% Aromaten
          
           
             
          
           
             Kohlenwasserstoffe, C11-C13, Isoalkane, <2% Aromaten
          
        
         false
         false
         
           
        
      
       
         
           Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
        
         
           
        
         
           
        
         
           Toxikologische Angaben:
        
         
           Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
 delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.
        
         
           
        
         
           
        
         
           Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
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       Mixture
       
         
           
             Kohlenwasserstoffe, C11-12, Isoalkane, <2% Aromaten
          
           
           918-167-1
           
             01-2119472146-39
          
           organic
        
         
           
             Flam. Liq. 3
             
               226
               Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
            
          
           
             Asp. Tox. 1
             
               304
               Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
            
          
           
             Aquatic Chronic 4
             
               413
               Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
            
          
        
         
           lt
           50
           25
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Eintrag 29
            
          
        
         
           
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   210
                   175
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   0.6
                   Vol.-%
                
              
               
                 
                   7
                   Vol.-%
                
              
            
             
               
                 0.6
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.75
                   g/cm³
                
              
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 gt
                 3200
                 mg/kg
              
               
                 
                   Kaninchen
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   gt
                   1000
                   mg/l
                
                 EC50
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                   h
                
                 
                   Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
                
              
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   21
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
                
              
            
          
           
             
               
                 
                   31.3
                   %
                
              
               
                 28
                 d
              
            
             
               Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
            
          
        
      
       
         
           
             Kohlenwasserstoffe, C11-C13, Isoalkane, <2% Aromaten
          
           246538-78-3
           
           920-901-0
           
             01-2119456810-40
          
           organic
        
         
           
             Asp. Tox. 1
             
               304
               Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
            
          
        
         
           lt
           50
           25
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   300
                   mg/m³
                
                 
                   Kohlenwasserstoffgemische, Fraktionen (RCP-Gruppe): C9-C14 Aliphaten
                
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   206
                   189
                   °C
                
              
            
             
               
                 0.4
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.76
                   g/cm³
                
              
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Kaninchen
                
              
            
             
               LC50
               Inhalation(Vapour)
               
                 4
                 h
              
               
                 gt
                 5000
                 mg/l
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   1000
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)
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                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
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                 NOEC
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                 Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
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             Permethrin (ISO)
          
           52645-53-1
           613-058-00-2
           
           258-067-9
           C21H20Cl2O3
           organic
           
             391.29
             g/mol
          
        
         
           
             Acute Tox. 4
             
               332
               Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
            
          
           
             Acute Tox. 4
             
               302
               Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
            
          
           
             Skin Sens. 1
             
               317
               Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
            
          
           
             Aquatic Acute 1
             
               400
               Sehr giftig für Wasserorganismen.
            
             1000
          
           
             Aquatic Chronic 1
             
               410
               Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
            
             1000
          
        
         
           lt
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                 gt
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                 4
                 h
              
               
                 gt
                 0.599
                 mg/l
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                   0.0076
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Poecilia reticulata (Guppy)
                
              
               
                 
                   0.00017
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia pulex (Wasserfloh)
                
              
               
                 
                   0.5
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Giftig für Algen.
                
              
            
          
           
             
               
                 300
              
            
          
        
      
    
     
       
         
           Kontaminierte Kleidung ausziehen.
        
         
           In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
        
         
           Bei allergischen Erscheinungen, insbesondere im Atembereich, sofort einen Arzt hinzuziehen.
        
         
           Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
        
         
           Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten.
        
         
           Bei Einatmen von Sprühnebeln einen Arzt konsultieren und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
        
         
           Für Frischluft sorgen.
        
         
           Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.
        
         
           Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
        
         
           Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
        
         
           Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.
        
         
           Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren.
        
         
           Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
        
         
           Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen.
        
         
           Kein Erbrechen herbeiführen.
        
         
           Sofort Arzt hinzuziehen.
        
      
       
         
           Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
        
         
           
        
         
           Aliphatische Kohlenwasserstoffe wirken lt. Literaturangaben schwach reizend auf Haut und Schleimhäute, hautentfettend, narkotisch.
        
      
       
         
           Symptomatische Behandlung.
        
      
    
     
       
         
           alkoholbeständiger Schaum.
        
         
           ,
        
         
           Kohlendioxid (CO2)
        
         
           ,
        
         
           Löschpulver
        
         
           ,
        
         
           Wassernebel
        
         
           ,
        
         
           Sand
        
         
           Wasservollstrahl
        
      
       
         Im Brandfall können entstehen:
      
       
         Kohlendioxid (CO2)
      
       
         ,
      
       
         Kohlendioxid (CO2).
      
       
         Im Brandfall können entstehen:
      
       
         Gase/Dämpfe, giftig
      
       
         .
      
       
         Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
      
       
         
      
       
         Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
      
       
         Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.
      
       
         Eine Notkühlung ist für den Fall eines Umgebungsbrandes vorzusehen.
      
       
         Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen.
      
    
     
       
         
           Personen in Sicherheit bringen.
        
      
       
         Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
      
       
         Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.
      
       
         Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
      
       
         Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.
      
       
         
           Mechanisch aufnehmen.
        
         
           Kanalisation abdecken.
        
         
           Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
        
         
           
        
         
           Entsorgung: siehe Abschnitt 13
        
         
           Den betroffenen Bereich belüften.
        
      
       
         Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
      
       
         
      
       
         Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
      
       
         
      
       
         Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität
      
       
         Für ausreichende Lüftung sorgen.
      
       
         Alle Zündquellen entfernen.
      
       
         Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.
      
       
         Siehe Schutzmaßnahmen und Punkt 7 und 8.
      
    
     
       
         
           Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
        
         
           Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
        
         
           Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.
        
         
           Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
        
         
           
             Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
          
           
             Die Dämpfe des Produktes sind schwerer als Luft und können sich am Boden, in Gruben, Kanälen und Kellern in höherer Konzentration sammeln.
          
           
             Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden.
          
        
         
           Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
        
         
           Benutzen Sie für Chemikalien keine Gefäße, die üblicherweise für die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind.
        
         
           Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
        
         
           Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.
        
         
           Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
        
      
       
         
           Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
        
         
           
        
         
           Nur Behälter verwenden, die speziell für das Produkt zugelassen sind.
        
         
           Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.
        
      
       
         
           Biozid-Produkt
        
         
           
        
         
           Lösemittelhaltiges Holzschutzmittel
        
      
    
     
       
       
         
           Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstungen.
        
         
           Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
        
         
           Wenn eine lokale Absaugung nicht möglich oder unzureichend ist, sollte nach Möglichkeit eine gute Belüftung des Arbeitsbereiches sichergestellt werden.
        
      
       
         
           
             BG-Regel 190 "Benutzung von Atemschutzgeräten" beachten.
          
           
             Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.
          
           
             Bei Spritzverarbeitung:
          
           
             Filtergerät (Vollmaske oder Mundstückgarnitur) mit Filter:
          
           
             A2/P2
          
           
             
          
           
             Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationsüberschreitung muss Isoliergerät benutzt werden!
          
           
             DIN EN 137
          
        
         
           
             BG-Regel 192 "Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz" beachten.
          
           
             
          
           
             Gestellbrille mit Seitenschutz
          
        
         
           
             Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.
          
           
             Bei Abnutzung ersetzen!
          
           
             
          
           
             Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.
          
           
             Hinweise des Herstellers beachten.
          
           
             
          
           
             
          
           
             Geeignetes Material:
          
           
             NBR (Nitrilkautschuk)
          
           
             ,
          
           
             Butylkautschuk
          
           
             ,
          
           
             Butylkautschuk
          
           
             .
          
           
             DIN EN 374
          
           
             
          
           
             Möglichst Baumwollunterziehhandschuhe tragen.
          
           
             Mit fetthaltiger Salbe eincremen.
          
           
             
          
           
             Durchbruchszeit:
          
           
             :
          
           
             >480 min.
          
           
             
          
           
             Dicke des Handschuhmaterials
          
           
             :
          
           
             >0,5 mm
          
           
             
          
           
             Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen.
          
        
         
           
             Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe
          
           
             -
          
           
             DIN EN ISO 20345
          
           
             ,
          
           
             Langärmelige Arbeitschutzkleidung tragen.
          
           
             DIN EN ISO 13688:2013
          
        
      
       
         
           Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
        
         
           Schächte und Kanäle sind gegen das Eindringen des Produktes zu schützen.
        
         
           Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
        
      
    
     
       
         other
         
           Flüssig
        
         liquid
         colouring agent
         
           farblos
        
         
           Kohlenwasserstoffe, aliphatisch
        
      
       
         
           
             
               nicht anwendbar- unlöslich/ unpolar
            
          
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               ca
               65
               °C
            
             
               ASTM D 6450
            
          
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
           
             
               nicht bestimmt
            
          
        
         
           
             nicht bestimmt
          
           
             20
             °C
          
        
         
           
             
               0.77
               g/cm³
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             nicht anwendbar
          
           
             Other
          
        
         
           
             
               Für Gemische nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             nicht bestimmt
          
        
         
           
             nicht bestimmt
          
        
         
           
             nicht relevant
          
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
           Dynamic
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
             
               20
               °C
            
          
           Kinematic
        
         
           Das Produkt ist:
        
         
           Brennbar
        
         
           
        
         
           Das Produkt ist nicht:
        
         
           Leichtentzündlich.
        
      
       
         
           
             lt
             3
             %
          
        
      
       
         Partikeleigenschaften
      
       
         :
      
       
         flüssig - nicht anwendbar
      
       
         keine
      
    
     
       
         Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
      
       
         Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.
      
       
         Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
      
       
         Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.
      
       
         Oxidationsmittel
      
       
         Zersetzungsprodukte im Brandfall: siehe Abschnitt 5.
      
    
     
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
         
           
        
         
           Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
         
           
        
         
           Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
        
      
       
         
           
             Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
          
           
             
          
           
             Enthält Permethrin (ISO). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
          
        
      
       
         Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
      
       
         Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
      
       
         Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
        
      
       
         Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.
      
       
         Bei längerem Einatmen hoher Dampfkonzentrationen können Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Übelkeit etc. auftreten.
      
    
     
       
         
           Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
      
       
         
           
             Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.
          
           
             Enthält:
          
           
             Stoffe
          
           
             -
          
           
             Endokrines Störpotential
          
        
      
       
         
           Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.
        
         
           Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
        
      
    
     
       
         
           Entsorgung gemäß Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und gefährliche Abfälle.
        
         
           Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.
        
         
           Nur Behälter verwenden, die speziell für das Produkt zugelassen sind.
        
         
           Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.
        
         
           Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
        
      
       
         
           
             08 01 11
             
               ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten; gefährlicher Abfall
            
             true
          
           
             15 01 04
             
               VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Metall
            
             false
          
        
      
    
     
       
         3082
         3082
         3082
         3082
      
       
         
           
             ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (permethrin)
          
           
             UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Permethrin (ISO))
          
        
         
           
             ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (permethrin)
          
           
             UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Permethrin (ISO))
          
        
         
           
             ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (permethrin)
          
        
         
           
             ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (permethrin)
          
        
      
       
         
           9
           M6
           9
        
         
           9
           M6
           9
        
         
           9
           9
        
         
           9
           9
        
      
       
         III
         III
         III
         III
      
       
         
           UMWELTGEFÄHRDEND
        
         
           UMWELTGEFÄHRDEND
        
         
           
             UMWELTGEFÄHRDEND
          
        
         
           UMWELTGEFÄHRDEND
        
      
       
       
         
           5 L
           E1
           274
           335
           375
           601
           -
           3
           90
           
             SV 375 - Kein Gefahrgut in Einzelverpackungen oder zusammengesetzten Verpackungen bis 5L/5kg netto.
          
        
         
           5 L
           E1
           274
           335
           375
           601
        
         
           5 L
           E1
           274
           335
           969
           F-A, S-F
        
         
           30 kg G
           E1
           A97
           A158
           A197
        
      
    
     
       
         
           
             Eintrag 3, Eintrag 29, Eintrag 40, Eintrag 75
          
           
           
        
      
       
         
           
             Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG). Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).
          
           
           
             
               lt
               5
               %
            
             
               5.2.5
            
             
               Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0,50 kg/h: Konz. 50 mg/m³
            
          
           
             3
             
               Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV
            
          
           
             DE-0016253-08
          
           LGK 10
           HSL10
        
      
       
         false
         
           Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.
        
      
       
         Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß Verordnung (EU) 2020/878 erstellt.
      
    
     
       
         226
         Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
      
       
         302
         Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
      
       
         304
         Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
      
       
         317
         Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
      
       
         332
         Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
      
       
         400
         Sehr giftig für Wasserorganismen.
      
       
         410
         Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
      
       
         413
         Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
      
       
         Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
      
       
         Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
      
       
         
      
       
         
      
       
         Unterweisungen über Gefahren und Schutzmaßnahmen anhand der Betriebsanweisung nach TRGS 
555.
      
       
         http://www.gisbau.de http://www.baua.de
      
       
         
      
       
         https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals
      
       
         EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse 
      
       
         10,2
         
           Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 4,5,6,7,9
        
         2025-03-10
      
    
  


